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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Kloppenheim am 22. Oktober 2025

Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit: Stiegelstraße im Abschnitt zwischen 
Hausnummer 5 und 9 (Alle Frakt.)

Antrag aller im Ortsbeirat vertretenen Fraktionen:

Seit einigen Jahren bemüht sich der Ortsbeirat Kloppenheim, die Verkehrssicherheit für 
Fußgänger an dem Abschnitt Stiegelstraße 5 bis 9 im Sinne eines sicheren Mischverkehrs 
von Autos und Fußgängern zu verbessern. Dazu haben bereits Ortstermine mit dem 
Tiefbauamt stattgefunden, die in Anträge des Ortsbeirates gemündet sind. So wurde der 
Ortsbeirat im Juni 2025 über verschiedene Erwägungen der LH Wiesbaden zur 
Verbesserung der Verkehrssituation im Abschnitt Stiegelstraße 5 bis 9 informiert, die aber 
allesamt verworfen bzw. mit erheblich Einschränkungen verbunden worden sind (Bsp. 
Denkmalschutz).
Mit der jüngsten Stellungnahme der LH Wiesbaden zu den Haushaltsanmeldungen des 
Ortsbeirats Kloppenheim erfuhr dieser, dass bauliche Maßnahmen aufgrund der 
Haushaltslage derzeit nicht umsetzbar seien, da bei jeder Maßnahme an Bordsteinen i.d.R. 
auch die Entwässerung umgebaut werden müsse. Weiterhin werde zur kurzfristigen 
Entschärfung eine Ausweitung der Tempo-30-Regelung Richtung Igstadt geprüft.

Im Lichte der oben beschriebenen Situation möge der Ortsbeirat beschließen:

1. die LH Wiesbaden wird gebeten, kurzfristig das Tempo-30-Schild auf Höhe der 
Hausnummer 24 signifikant in Richtung Ortsausgang zu verschieben, ebenso das 
Tempo-30-Schild auf Höhe der Hausnummer 9.

2. mit der Planung einer baulichen Maßnahme möge unverzüglich begonnen werden und 
das Ergebnis dem Ortsbeirat vorgelegt werden.

Beschluss Nr. 0032 

Der Antrag aller im Ortsbeirat vertretenen Fraktionen wird antragsgemäß beschlossen.

+ +

Vorlage Nr. 25-O-17-0014



Seite 2 des Beschlusses Nr. 0032 des Ortsbeirates Wiesbaden-Kloppenheim vom 22. 
Oktober 2025

Verteiler:

Dez V z.w.V.
1005 z.d.A.

Goletz
Ortsvorsteher


	T a g e s o r d n u n g s p u n k t   4
	Bauliche Maßnahmen zur Verkehrssicherheit: Stiegelstraße im Abschnitt zwischen Hausnummer 5 und 9 (Alle Frakt.)

